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Informationen zum Verfahren  

Hintergrund 

Im Rahmen des EMFAF-Förderprogramm an der Westmecklenburgische Ostseeküste (WMO) können Privatpersonen, Vereine und Ver-

bände, Unternehmen und Kommunen Projekte umsetzen und hierfür Fördermittel beantragen. Da für die Umsetzung jedoch nur be-

grenzte Fördermittel zur Verfügung stehen, wurde ein standardisiertes und transparentes Verfahren zur Auswahl entwickelt. Ziel ist es, 

Projekte mit dem größten Mehrwert für das Fischwirtschaftsgebiet WMO auszuwählen.  

Lokale Fischerei- Aktionsgruppe als Entscheidungsgremium  

Das Entscheidungsgremium für die Projektauswahl sind die stimmberechtigten Mitglieder der Lokalen Fischerei- Aktionsgruppe (FLAG) 

WMO. Bei der Zusammensetzung wurde darauf geachtet, dass die verschiedenen relevanten Interessengruppen unserer Küstenregion 

vertreten sind. Aktuell besteht die FLAG WMO aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern, die Sie auf der Webseite einsehen können.  

Ablauf  

Die Auswahl der Projekte, die für eine Förderung vorgeschlagen werden, folgt einem standardisierten, transparenten und diskriminie-

rungsfreien Auswahlverfahren. 

 

Rechtzeitig vor dem Stichtag, in diesem Jahr der 15.10., erfolgt ein Aufruf über die Me-
dienkanäle der FLAG WMO. Dann ist Ihre Kreativität gefragt: Sie haben eine Idee, mit 
der Sie das Leben in unserer Küstenregion lebenswerter gestalten möchten?  

  
Nehmen Sie rechtzeitig den Kontakt zum Regionalmanagement auf. In einem Bera-
tungsgespräch werden Fragen zur Förderung und zum weiteren Vorgehen geklärt.  
Dann reichen Sie bis zum 15.10. Ihre Projektidee auf dem standardisierten Projektda-
tenblatt beim Regionalmanagement ein.  

  

 

Das Regionalmanagement führt einen Kurzcheck der Mindestkriterien durch und prüft 
die Förderwürdigkeit und Förderfähigkeit. 
Das Regionalmanagement übermittelt Hinweise, Anmerkungen und ggf. Nachforderun-
gen an Sie. Sie haben anschließend die Möglichkeit Ihre Projektidee anzupassen und 
Nachforderungen zu erfüllen. 

  
Es findet eine öffentliche Projektrundfahrt mit Mitgliedern der FLAG WMO statt. Sollte 
Ihr Vorhaben nicht auf der Route liegen, werden Sie vom Regionalmanagement besucht 
und es wir ein kurzes Video für die FLAG-Mitglieder angefertigt.   
  

 

Die FLAG-Mitglieder erhalten rechtzeitig alle Informationen zu Ihrer eingereichten Idee.  
Auf einer Sitzung Ende November werden alle fristgerecht eingegangenen und bewer-
tungsreifen Vorhaben in einem standardisierten Verfahren von den stimmberechtigten 
FLAG-Mitglieder bewertet. 
Entsprechend der erreichten Punktzahl wird eine Rangfolge gebildet, die von den FLAG-
Mitgliedern beschlossen wird. 

  
Im Anschluss erhalten Sie per E-Mail eine Mitteilung über Ihre Bewertungsergebnisse. 
Sollte Ihr Vorhaben einen Ranglistenplatz im zur Verfügung stehenden Budget haben, 
können Sie einen Antrag auf Fördermittel bei der Bewilligungsbehörde, dem  
Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt in Schwerin, 
stellen. 
Parallel erfolgt die Übermittlung der Ergebnislisten an das Ministerium. 

 

  

 

Die Ergebnisse des Projektauswahlverfahrens werden auf der Webseite veröffentlicht. 
Zusätzlich wird die regionale Presse informiert und es erfolgt eine Berichterstattung 
über die sozialen Medien. 
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Projektauswahlkriterien  

Um eine transparente, objektive und nichtdiskriminierende Auswahl der Projekte gewährleisten zu können, folgt die FLAG WMO standar-

disierten Projektauswahlkriterien.  

Ihr Vorhaben muss folgende vier Mindestkriterien zwingend erfüllen: 

1. Das Projekt liegt im Fischwirtschaftsgebiet WMO. 

2. Die Konformität mit der Entwicklungsstrategie ist gegeben.  

3. Die Vereinbarkeit mit anderen Projekten, Konzepten und Planungen in der Region ist gewährleistet. 

4. Eine aussagekräftige Projektbeschreibung inkl. geregelter Verantwortlichkeiten bei dem Projektträger/ der Projektträgerin, Kos-

ten-/Finanzierungsplan sowie Darstellung zur Erlangung der bau- und planungsrechtlichen Genehmigungen liegt vor (mindestens 

positive Bauvoranfrage oder Stellungnahme der bewilligenden Behörde).  

Die Projektauswahlkriterien können Sie auf der Webseite der FLAG WMO einsehen.  

Wichtige Hinweise  

für Antragsteller mit einem positiven Votum der FLAG WMO: 

 Das positive Votum der FLAG WMO berechtigt Sie zur Antragstellung beim Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländli-

che Räume und Umwelt in Schwerin.  

 Die Antragsunterlagen finden Sie auf Seite des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt. Das 

Regionalmanagement unterstützt ggf. bei der Antragsstellung.   

 Sie dürfen mit Ihren Vorhaben noch nicht begonnen haben. Eine Umsetzung kann erst nach der Bewilligung seitens des Ministe-

rium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt erfolgen.  

 Die Finanzierung muss gesichert sein.  

 Eigenleistungen können nicht als Eigenanteil anerkannt werden.  

 Es gilt das Erstattungsprinzip, d.h. die Vorfinanzierung des Vorhabens muss sichergestellt sein.  

 Bei der Vergabe ist der Hinweis zur Auftragsvergabe im Rahmen von EMFAF zu beachten.  

für Antragsteller mit einem negativen Votum der FLAG WMO:  

 Sie können Ihre Projektidee zum kommenden Stichtag erneut einreichen. Bitte nehmen Sie Kontakt zum Regionalmanagement 

auf, um das weitere Vorgehen zu besprechen.  


